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Durch bestehende Rechtsverhältnisse und offene Forderungen sind die Marktteil-
nehmer im europäischen Wirtschaftsraum eng miteinander vernetzt. Wird  eine be-
stehende Forderung von dem Gläubiger an  eine andere Person abgetreten, so tangiert 
dies automatisch auch Dritte, die in  einer rechtlichen Beziehung zu diesem Vorgang 
stehen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Drittwirkungen  einer solchen 
Forderungsabtretung im internationalen Privatrecht.

A. Der Rechtscharakter der Forderungsabtretung

Bei  einer Forderungsabtretung, auch Zession genannt, geht  eine bestehende Forde-
rung gegenüber  einem Schuldner1 von dem bisherigen Gläubiger (Zedenten) auf den 
neuen Gläubiger (Zessionar) über. Die Person des Gläubigers ändert sich folglich, 
ohne dass sich der Inhalt der Forderung oder die Person des Schuldners verändert.2 
Die Forderungsabtretung ist in Rechtsordnungen weltweit bekannt und verbreitet. 
Dies ist bei kritischer Betrachtung überraschend. Denn nach  einer wirksamen Forde-
rungsabtretung kann nunmehr ein neuer Gläubiger von dem Schuldner  eine Leistung 
einfordern, obwohl der Schuldner die fragliche Verpflichtung ursprünglich  einer an-
deren Person gegenüber eingegangen ist. Insbesondere in den Rechtsordnungen, in 
denen die Wirksamkeit der Zession ohne jede Einbeziehung des Schuldners eintritt – 
wie beispielsweise im deutschen Recht –, scheint dies auf den ersten Blick den 
Schuldner zu benachteiligen, der sich plötzlich mit  einer neuen rechtlichen Situation 
konfrontiert sieht.3 Warum also haben Gesetzgeber weltweit die Zession eingeführt? 
Tatsächlich ist die Rechtsfigur der Forderungsabtretung noch relativ jung, sie exis-
tierte weder im römischen Recht noch im historischen common law.4 Man ging da-
von aus, dass bei der Entstehung  einer Forderung  eine persönliche Verbindung zwi-
schen Gläubiger und Schuldner kreiert wird, die nicht durchtrennt werden kann, das 

1 Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit das generische Maskulinum verwendet, gemeint 
sind jedoch stets alle Geschlechter.

2 MüKo-Kieninger, §  398 BGB Rn.  1.
3 Mögliche negative Konsequenzen für den Schuldner werden in den materiellen Rechtsordnun-

gen in der Regel abgemildert durch Vorschriften zum Schuldnerschutz. Die Vorteile der Zession 
überwiegen schließlich nur dann, wenn der Schuldner nicht benachteiligt wird.

4 Ranieri, Europäisches Obligationenrecht, S.  1183.
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sogenannte vinculum juris.5 Auch der Schuldner sollte durch die Beschränkung der 
Abtretungsmöglichkeiten geschützt werden.6 Erst im 19. Jahrhundert setzte sich in 
den europäischen Rechtsordnungen allgemein der Standpunkt durch, dass der Zessi-
onar durch den Abtretungsvertrag neuer Inhaber der Forderung und auch alleiniger 
Gläubiger wird.7 Diese Entwicklung lässt sich mit dem wachsenden Bedürfnis nach 
Verkehrsfähigkeit erklären.8 Erst durch die Abtretung wird der Vermögenswert, der 
in  einer Forderung verkörpert ist, verkehrsfähig. Das Schuldverhältnis ist nicht mehr 
an zwei bestimmte Personen gebunden9, sondern über die Forderung wird frei ver-
fügt. So gelangt die Forderung als Teil des Güterverkehrs in den wirtschaftlichen 
Umlauf.10 

B. Die wirtschaftliche Bedeutung der Forderungsabtretung

Besondere Bedeutung erfährt die Abtretung im inländischen und grenzüberschrei-
tenden Wirtschaftsverkehr. Forderungen dienen hier etwa als Sicherungsmittel für 
Kredite und stellen  einen relevanten Bestandteil des Unternehmensvermögens dar.11 
Wichtige Anwendungsformen der Zession in der Wirtschaft sind Factoring, Kredit-
sicherung und Verbriefung (securitization).12 

Beim Factoring13 tritt ein Unternehmer, der sogenannte Anschlusskunde, als Ze-
dent die Forderungen gegen s eine Abnehmer an  einen sogenannten Factor ab, in der 
Regel ist dies ein Kreditinstitut.14 Üblicherweise lässt der Factor auf diese Weise  eine 
Vielzahl von Forderungen von  einer Vielzahl von Gläubigern an sich abtreten.15 Im 
Gegenzug erhält der Anschlusskunde, bei dem es sich meist um ein kl eines oder 
mittleres Unternehmen handelt16, den Wert dieser abgetretenen Forderungen mit Ab-

5 Zimmermann, The Law of Obligations, S.  58 f.; Rademacher, Verkehrsschutz im engl. Privat-
recht, S.  134; Jansen / Zimmermann-Jansen, Commentaries on European Contract Law, S.  1630.

6 Rademacher, Verkehrsschutz im engl. Privatrecht, S.  134.
7 Ranieri, Europäisches Obligationenrecht, S.  1183–1185.
8 Staudinger-Busche, Einleitung zu §§  398 ff. BGB Rn.  4.
9 MüKo-Kieninger, §  398 BGB Rn.  1.
10 HK-BGB-Fries / Schulze, §  398 BGB Rn.  1.
11 Leible / Müller, IPRax 2012, 491.
12 Hübner, ZEuP 2019, 41, 43.
13 Es existiert zwar auch ein UNIDROIT Übereinkommen über Internationales Factoring von 

28.05.1988, welches in Deutschland am 01. Dezember 1998 in Kraft getreten ist. Dieses enthält je-
doch k eine Kollisionsnormen und hat nie große Bedeutung gehabt. Vgl. Ferrari-Mankowski, IntVer-
tragsR, FactÜ, Vorbemerkung.

14 Jauernig-Stürner, §  398 BGB Rn.  29.
15 Müller, EuZW 2018, 522, 524.
16 Europäische Kommission, Vorschlag über  eine Verordnung des europäischen Parlaments und 

des Rates über das auf die Drittwirkung von Forderungsübertragungen anzuwendende Recht, COM 
(2018) 96 final vom 12.03.2018, Begründung, S.  2. Hiernach sind 76  % der Nutzer des Factoring 
 kl ei ne, 11  % mittlere und 13  % große Unternehmen.
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schlag gutgeschrieben und gelangt so schnell an Barmittel.17 Factoring soll folglich 
dem Erhalt der eigenen Liquidität und der Finanzierung dienen.18 Zusätzlich dazu 
kann das Factoring auch  eine Delkrederefunktion19 erfüllen, soweit der Factor das 
Bonitätsrisiko übernimmt, also das Risiko der Rückzahlungsunfähigkeit oder -be-
reitschaft des Schuldners.20 Hinzu kommt außerdem  eine Dienstleistungs- oder Ser-
vicefunktion: Der Factor kümmert sich um die Debitorenbuchhaltung und über-
nimmt etwa Rechnungserstellung, Mahnwesen und Forderungseintreibung oder 
auch die laufende Solvenzüberwachung der Drittschuldner.21

Bei der Sicherungszession dagegen wird  eine Forderung als Sicherungsmittel ab-
getreten, um Zugang zu  einem Waren- oder Geldkredit zu erhalten.22 Der Gläubiger 
tritt in dieser Konstellation s eine Forderung zur Sicherung  eines solchen Kredits an 
den Kreditgeber ab.23 Das klassische Beispiel für die Sicherung  eines Warenkredits 
ist im deutschen materiellen Recht der verlängerte Eigentumsvorbehalt.24 Dabei wer-
den künftige Forderungen, die aus dem Weiterverkauf oder der Weiterveräußerung 
 einer unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware entstehen werden, zur Absicherung 
an den Veräußerer abgetreten.25 Geht es um  einen Geldkredit, so werden Verbrau-
cherkredite häufig durch  eine Abtretung der Lohn- und Gehaltsansprüche abgesi-
chert. Geschäftliche Kredite dagegen sichern die beteiligten Parteien häufig ab durch 
 eine Globalzession aller gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen, die aus dem 
Geschäftsbetrieb des Zedenten entstehen.26

Zudem ist auch die Verbriefung oder securitization wirtschaftlich von Bedeutung. 
Hierbei überträgt ein Gläubiger (der sogenannte originator) s eine Forderungen durch 
Abtretung an  eine Zweckgesellschaft (special purpose vehicle).27 Bei dem Zedenten 
handelt es sich in der Regel um ein Unternehmen oder  eine Bank.28 Die Zweckgesell-
schaft emittiert zur Refinanzierung Wertpapiere am Kapitalmarkt (securities), die 

17 Europäische Kommission, Vorschlag über  eine Verordnung des europäischen Parlaments und 
des Rates über das auf die Drittwirkung von Forderungsübertragungen anzuwendende Recht, COM 
(2018) 96 final vom 12.03.2018, Begründung, S.  2.

18 Hübner, ZEuP 2019, 41, 43.
19 Müller, EuZW 2018, 522, 524.
20 Schulze / Grziwotz / Lauda-Petow, §  398 BGB Rn.  93.
21 Ellenberger / Bunte-Omlor, BankR-HdB, §  81 Rn.  3.
22 Europäische Kommission, Vorschlag über  eine Verordnung des europäischen Parlaments und 

des Rates über das auf die Drittwirkung von Forderungsübertragungen anzuwendende Recht, COM 
(2018) 96 final vom 12.03.2018, Begründung, S.  3; Hübner, ZEuP 2019, 41, 43; Kieninger / Schütze, 
ZIP 2003, 2181.

23 Müller, EuZW 2018, 522, 524.
24 Müller, EuZW 2018, 522, 524.
25 MüKo-Kieninger, §  398 BGB Rn.  134.
26 Müller, EuZW 2018, 522, 524.
27 Müller, EuZW 2018, 522, 524; Kieninger / Schütze, ZIP 2003, 2181.
28 Europäische Kommission, Vorschlag über  eine Verordnung des europäischen Parlaments und 

des Rates über das auf die Drittwirkung von Forderungsübertragungen anzuwendende Recht, COM 
(2018) 96 final vom 12.03.2018, Begründung, S.  22.



4 § 1 Einleitung

den Erlösen aus den abgetretenen Forderungen entsprechen.29 Diese Wertpapiere 
können zum Beispiel Anleihen sein.30 Häufig ist die Rede von „Asset-Backed Secu-
rities“, da die Wertpapiere durch die Forderungen als Vermögenswerte (assets) ge-
stützt (backed) werden.31 Zahlt nun der Schuldner der übertragenen Forderung an die 
Zweckgesellschaft als neuen Gläubiger, verwendet diese die eingehenden Geldmittel 
und zahlt ihrerseits an ihre Investoren am Kapitalmarkt, also die Inhaber der Wert-
papiere.32 Für Unternehmen ist die Verbriefung attraktiv, da sie so mit geringeren 
Kosten Kapital aufnehmen können als durch ein teures Bankdarlehen.33 Die Finan-
zierungskosten sind bei der Verbriefung niedriger, denn die Zweckgesellschaft ist so 
strukturiert, dass sie insolvenzgeschützt ist.34 Doch auch Banken sind an Verbriefun-
gen interessiert, denn sie können dadurch  einen Teil ihres Vermögens vorteilhaft 
nutzen und ihre Bilanzen entlasten.35 Dass diese Branchen mittlerweile hohe Umsät-
ze erwirtschaften, zeigen die dahinterstehenden Zahlen. Allein der weltweite Facto-
ringmarkt hatte 2018 ein Volumen von 2,76 Billionen EUR, während es noch vor 
zwanzig Jahren lediglich 500 Millionen EUR waren.36 Auf Europa entfällt dabei ein 
Großteil des Weltmarktes (66  %).37 Dies zeigt, dass die Forderungsabtretung beson-
ders in der Europäischen Union relevant zum Wirtschaftsverkehr beiträgt. Durch die 
zunehmende Globalisierung der Märkte verbuchen Unternehmen  einen immer höhe-
ren Anteil ausländischer Forderungen in ihrem Vermögen.38 Die wirtschaftliche Be-
deutung der Forderungsabtretung ist daher unbestritten39 und es ist nicht übertrie-
ben, Forderungen als weltweit wichtigstes Handelsobjekt zu beschreiben.40 Umso 

29 Europäische Kommission, Vorschlag über  eine Verordnung des europäischen Parlaments und 
des Rates über das auf die Drittwirkung von Forderungsübertragungen anzuwendende Recht, COM 
(2018) 96 final vom 12.03.2018, Begründung, S.  3; Müller, EuZW 2018, 522, 524.

30 Europäische Kommission, Vorschlag über  eine Verordnung des europäischen Parlaments und 
des Rates über das auf die Drittwirkung von Forderungsübertragungen anzuwendende Recht, COM 
(2018) 96 final vom 12.03.2018, Begründung, S.  22.

31 Müller, EuZW 2018, 522, 524.
32 Europäische Kommission, Vorschlag über  eine Verordnung des europäischen Parlaments und 

des Rates über das auf die Drittwirkung von Forderungsübertragungen anzuwendende Recht, COM 
(2018) 96 final vom 12.03.2018, Begründung, S.  3, S.  22.

33 Hübner, ZEuP 2019, 41, 43.
34 Europäische Kommission, Vorschlag über  eine Verordnung des europäischen Parlaments und 

des Rates über das auf die Drittwirkung von Forderungsübertragungen anzuwendende Recht, COM 
(2018) 96 final vom 12.03.2018, Begründung, S.  22.

35 Europäische Kommission, Vorschlag über  eine Verordnung des europäischen Parlaments und 
des Rates über das auf die Drittwirkung von Forderungsübertragungen anzuwendende Recht, COM 
(2018) 96 final vom 12.03.2018, Begründung, S.  22.

36 Factors Chain International (FCI), Annual Review 2019, S.  2, <https://fci.nl/en/media/167/
download> (zuletzt abgerufen am 17.07.2024).

37 Factors Chain International (FCI), Annual Review 2019, S.  2, <https://fci.nl/en/media/167/
download> (zuletzt abgerufen am 17.07.2024).

38 Kieninger / Schütze, ZIP 2003, 2181.
39 Labonté, Journal of Private International Law 14 (2018), 319, 320.
40 Fentiman, Indiana Journal of Global Studies 17 (2010), 245, 246; Mankowski, IPRax 2012, 

298.

https://fci.nl/en/media/167/download
https://fci.nl/en/media/167/download
https://fci.nl/en/media/167/download
https://fci.nl/en/media/167/download
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wichtiger ist es, bei grenzüberschreitenden Sachverhalten rechtliche Klarheit zu ge-
winnen, insbesondere über das auf die einzelnen Aspekte der Abtretung anwendbare 
Recht.

C. Der Gegenstand der Untersuchung

Im Rahmen  einer Forderungsabtretung entsteht  eine Vielzahl von rechtlichen Bezie-
hungen zwischen den beteiligten Personen (Zedent, Zessionar und Schuldner) und 
auch im Hinblick auf dritte Personen, die außerhalb der eigentlichen Zession ste-
hen.41 Diese sogenannten Drittwirkungen bilden den Gegenstand der Untersuchung 
der vorliegenden Arbeit.

I. Der Begriff der Drittwirkung 

Die wohl umstrittenste Frage im internationalen Privatrecht der Forderungsabtretun-
gen ist, welches Recht auf die Drittwirkung von Forderungsabtretungen anzuwenden 
ist. Dieses Problem, das bereits seit einigen Jahren im Mittelpunkt der Debatten steht 
und an dem beinahe die Rom I-VO über das auf vertragliche Schuldverhältnisse an-
wendbare Recht42 zerbrochen wäre43, soll in dieser Arbeit untersucht werden. Dazu 
ist zunächst zu klären, was die Drittwirkungen der Forderungsabtretung sind. „Dritt-
wirkung  einer Forderungsabtretung“ meint die Frage danach, wer infolge der Abtre-
tung Dritten gegenüber Inhaber der Forderung ist.44 Der Begriff der Drittwirkung 
umschreibt somit das Recht des Zessionars, die ihm übertragene Forderung Dritten 
entgegenzuhalten.45

Diese „Dritten“ sind die Personen, die nicht selbst an der Abtretung beteiligt sind, 
also nicht innerhalb der bereits beschriebenen Dreiecksbeziehung stehen. Sie sind 
aber dennoch potentiell von den Folgen der Abtretung betroffen.46 Darunter fallen 
beispielsweise weitere Zessionare im Falle  einer Mehrfachabtretung oder ein Gläubi-
ger des Zedenten, der in die Forderung vollstrecken möchte oder im Kontext  eines 
Insolvenzverfahrens ein Interesse daran hat, dass die Forderung im Vermögen des 
Zedenten verblieben ist und somit der Insolvenzmasse zufällt.47 

41 Hübner, ZEuP 2019, 41, 44.
42 Verordnung (EG) Nr.  593 / 2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.06.2008 

über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anwendbare Recht (Rom I).
43 Mankowski, IPRax 2012, 298.
44 BeckOGK-Hübner, Stand: 01.08.2022, Art.  14 Rom I-VO Rn.  26.
45 Europäische Kommission, Vorschlag über  eine Verordnung des europäischen Parlaments und 

des Rates über das auf die Drittwirkung von Forderungsübertragungen anzuwendende Recht, COM 
(2018) 96 final vom 12.03.2018, Art.  2 lit.  c.

46 Stefer, IPRax 2021, 155.
47 BeckOGK-Hübner, Stand: 01.08.2022, Art.  14 Rom I-VO Rn.  26; Hartley, ICLQ 60 (2011), 29, 

47 ff.
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Bei  einer Mehrfachabtretung wird  eine Forderung, die bereits einmal abgetreten wur-
de, erneut an  einen zweiten Erwerber abgetreten, sei es durch den Zedenten der ersten 
Abtretung selbst oder durch  eine andere Person, die sich als Inhaber der Forderung 
ausgibt.48 Mit Hinblick auf die erste Abtretung stellt somit der zweite Zessionar  einen 
Dritten dar, der außerhalb der Abtretung steht. Bezogen auf die zweite Abtretung ist 
wiederum der erste Zessionar Dritter. Somit spielen hier die Drittwirkungen der ein-
zelnen Abtretungen  eine wichtige Rolle. Es stellt sich die Frage, ob der erste Zessionar 
durch die zweite Abtretung die Forderung wieder verloren hat bzw. ob der zweite 
Zessionar die Forderung überhaupt erwerben konnte, wenn sie doch vorher schon an 
jemand anderen abgetreten wurde.49 Wie dieser Prioritätskonflikt aufgelöst wird, 
hängt von den anwendbaren materiellrechtlichen Regelungen ab. Einige Rechtsord-
nungen, darunter das deutsche Recht, gewähren schlicht der zeitlich zuerst erfolgten 
Abtretung den Vorrang. Andere Rechtsordnungen knüpfen die Priorität an die Erfül-
lung  eines Publizitätserfordernisses. So soll beispielsweise der Zessionar Vorrang 
genießen, dessen Abtretung zuerst dem Schuldner angezeigt wurde, selbst wenn es 
sich dabei um die zeitlich später durchgeführte Abtretung handelt. Gegenüber kon-
kurrierenden Zessionaren besteht folglich ein Drittwirkungserfordernis.

Die zweite Konstellation, in der die Drittwirkung der Zession häufig  eine Rolle 
spielt, ist die  eines außenstehenden Gläubigers, der nach erfolgter Abtretung im Rah-
men  einer Zwangsvollstreckung oder  eines Insolvenzverfahrens auf die Forderung 
zugreifen will. Auch hier stellen sowohl der Gläubiger des Zedenten als auch der 
Gläubiger des Zessionars  einen Dritten in Bezug auf die Forderungsabtretung dar.50 
Das auf die Drittwirkung anwendbare Recht muss festlegen, ob die Gläubiger Zu-
griff auf die Forderung haben dürfen, ob die Forderung also aus Sicht der Gläubiger 
noch im Vermögen des Zedenten oder schon im Vermögen des Zessionars steht. Ist 

48 Flessner, IPRax 2009, 35, 39.
49 Flessner, IPRax 2009, 35, 39.
50 Flessner, IPRax 2009, 35, 39.
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ein Insolvenzverfahren eröffnet, so stellen sowohl die Insolvenzgläubiger auch der 
Insolvenzverwalter, der Zugriff auf die Forderung begehrt, die Dritten dar.51 In dem 
Fall ist fraglich, ob die Forderung auch aus der Perspektive der Insolvenzgläubiger 
dinglich wirksam aus dem Vermögen des Zedenten ausgeschieden ist oder ob sie 
immer noch dort vorhanden ist und somit Teil der Insolvenzmasse wird. 

Aus deutscher Perspektive erschließt sich dies auf den ersten Blick nicht. Denn aus 
Sicht des deutschen Rechts ergibt  eine Differenzierung zwischen den dinglichen 
Wirkungen gegenüber den an der Abtretung Beteiligten (Zedent, Zessionar und 
Schuldner)  einerseits und den dinglichen Wirkungen gegenüber allen Dritten ande-
rerseits wenig Sinn.52 Schließlich wird im deutschen Recht der Zessionar mit der 
wirksamen Abtretung Inhaber der Forderung und das grundsätzlich absolut, also im 
Verhältnis zu jeder anderen Person.53 Es kann daher im deutschen Recht nur in selte-
nen Konstellationen der Fall eintreten, dass  eine Abtretung zwar zwischen dem be-
rechtigten Zedenten und dem Zessionar Wirksamkeit entfaltet, sie aber bestimmten 
Dritten nicht entgegengehalten werden kann.54 In anderen Rechtsordnungen stellt 
sich die Situation jedoch anders dar. Sie unterscheiden zwischen der dinglichen Wir-
kung der Abtretung inter partes zwischen Zedent und Zessionar und der dinglichen 
Wirkung Dritten gegenüber. Die Drittwirkung wird an Publizitätserfordernisse ge-
knüpft. So entfaltet die Abtretung ihre Wirksamkeit gegenüber Dritten beispielswei-
se erst, wenn die Abtretung dem Schuldner gegenüber angezeigt wurde. Dadurch soll 
der ansonsten auf die Abtretungsparteien beschränkte Vorgang der Zession publik 
gemacht werden, sodass Dritte, die potentiell aus den bereits genannten Gründen von 
den Konsequenzen der Abtretung betroffen sind, die Möglichkeit haben, überhaupt 
Kenntnis über die Vorgänge zu erlangen. Auch  eine Beweisfunktion wird durch die-
se Publizitätserfordernisse erfüllt. Es kann daher nach dem materiellen Recht dieser 
Staaten sein, dass  eine Abtretung zwar inter partes zwischen Zedent und Zessionar 
wirksam vorgenommen wurde, gegenüber den dritten Gläubigern jedoch k eine ding-
liche Wirkung eingetreten ist, da die Abtretung etwa dem Schuldner nicht vor-
schriftsgemäß angezeigt wurde. Aus Sicht der Dritten ist die Zession folglich un-
wirksam. 

Verschiedene Rechtsordnungen stellen folglich unterschiedliche materielle Anfor-
derungen an die Drittwirkungen.55 Dieses insbesondere aus deutscher Perspektive 
sehr überraschende Konzept gilt es zu verinnerlichen, um die sich anschließende 
Problematik auf der Ebene des Kollisionsrechts zu verstehen.

51 Flessner, IPRax 2009, 35, 39.
52 Hübner, ZEuP 2019, 41, 47.
53 Hübner, ZEuP 2019, 41, 47. 
54 Eine Ausnahme gilt dann, wenn  eine für  einen Gläubiger gepfändete Forderung durch den 

Schuldner abgetreten wird. Letzterer verstößt in diesem Fall gegen das relative Verfügungsverbot 
des §  829 Abs.  1 S.  2 ZPO. In der Folge ist die Abtretung dem durch dieses Verbot geschützten 
Pfändungspfandgläubiger gegenüber unwirksam gemäß §§  136, 135 BGB, vgl. BGH, Urteil vom 
12.10.2006 = NJW 2007, 81.

55 Labonté, Journal of Private International Law 14 (2018), 319, 320.
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II. Hinführung zur kollisionsrechtlichen Problematik

Betrachtet man die Drittwirkungen aus  einer kollisionsrechtlichen Perspektive, so 
muss bei grenzüberschreitenden Sachverhalten das sogenannte Drittwirkungsstatut 
bestimmt werden.

1. Die kollisionsrechtliche Ebene der Drittwirkungen

Das Drittwirkungsstatut bestimmt auf kollisionsrechtlicher Ebene, welches nationale 
Recht auf die Drittwirkungen der Forderungsabtretung anwendbar ist.56 

Für den Zessionaren ist es wichtig, sicherzustellen, dass er die Forderung wirksam 
erworben hat und darauf vertrauen kann, dass dieser Erwerb auch gegenüber dem 
Zedenten, dem Schuldner oder Dritten fortbesteht.57 Dazu muss er die Vorschriften 
des einschlägigen materiellen Abtretungsrechts kennen. Mit der zunehmenden Ver-
netzung von nationalen Märkten nimmt allerdings auch die Anzahl von Zessionen 
zu, die  einen grenzüberschreitenden Bezug aufweisen, wenn zum Beispiel Zedent, 
Zessionar oder Schuldner in unterschiedlichen Staaten ansässig sind.58 In diesem 
Fall weisen mehrere materielle Rechtsordnungen Berührungspunkte mit der Forde-
rungsabtretung auf. Um Gewissheit darüber zu erlangen, welches Recht tatsächlich 
zur Anwendung gelangt und die Anforderungen an die Wirksamkeit der Forderungs-
übertragung festlegt, muss die einschlägige Kollisionsnorm bekannt sein.59 Auch 
speziell bezogen auf die Drittwirkungen der Forderungsabtretung muss der Zessio-
nar wissen, nach welchen Anknüpfungskriterien das anwendbare Recht bestimmt 
wird, damit er sicherstellen kann, alle Anforderungen des materiellen Rechts für die 
Wirksamkeit und Beständigkeit der Forderungsübertragung erfüllt zu haben wie 
etwa  eine Registrierung der Zession bei  einer zentralen Stelle oder die Anzeige der 
Übertragung an den Schuldner.60 

Der hierfür zu betreibende Aufwand wächst bei größeren Transaktionen exponen-
tiell an. Im Falle  einer Globalzession sieht sich der Zessionar nicht nur mit  einer, 
sondern gegebenenfalls mit mehreren ausländischen Rechtsordnungen konfron-
tiert.61 Ist ein Zessionar in Ungewissheit darüber, welches Recht anwendbar ist und 
ob ihm die Forderung tatsächlich auch Dritten gegenüber zusteht, muss er erhebliche 
Nachforschungen betreiben und oft auch Rechtsberatung zu dieser Frage in An-

56 Hübner, ZEuP 2019, 41, 48.
57 Müller, EuZW 2018, 522, 524.
58 Europäische Kommission, Consultation Document of conflict of laws rules for third party 

effects of transactions in securities and claims, 07.04.2017, S.  21, <https://service.betterregulation.
com/sites/default/files/upload/2017-07/2017-securities-and-claims-consultation-document_en_0.
pdf> (zuletzt abgerufen am 17.07.2024).

59 Müller, EuZW 2018, 522, 524.
60 Müller, EuZW 2018, 522, 524.
61 Kieninger / Schütze, ZIP 2003, 2181, 2183.

https://service.betterregulation.com/sites/default/files/upload/2017-07/2017-securities-and-claims-consultation-document_en_0.pdf
https://service.betterregulation.com/sites/default/files/upload/2017-07/2017-securities-and-claims-consultation-document_en_0.pdf
https://service.betterregulation.com/sites/default/files/upload/2017-07/2017-securities-and-claims-consultation-document_en_0.pdf
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spruch nehmen.62 Dies bringt weitere Kosten und zeitlichen Verzug mit sich.63 Gera-
de bei großen Transaktionen ist bei Rechtsunsicherheit noch mehr contingency plan-
ning erforderlich, müssen also mehr potentielle zukünftige Verläufe in Betracht 
 gezogen und einkalkuliert werden.64 Im Rahmen  einer due diligence, die die Trans-
aktion absichern soll, müssen gegebenenfalls mehr legal opinions eingeholt werden. 
Dadurch wird die Transaktion umfangreicher und teurer.65 Speziell beim Factoring 
schlagen sich diese erhöhten rechtlichen Risiken in Abschlägen beim Ankaufspreis 
von Forderungsportfolios nieder.66 All dies wirkt auf Akteure der Finanzmärkte ab-
schreckend und behindert den Handel. Im schlechtesten Fall unterbleiben die ange-
dachten Transaktionen ganz oder sie werden nur im nationalen Rahmen durchge-
führt, um die Probleme und Unklarheiten zu vermeiden, die auftreten, sobald Kolli-
sionsrecht tangiert ist. Letzteres wäre jedoch unzuträglich für das eigentliche Ziel 
 einer Kapitalmarktunion67, welches die EU verfolgt.68 Ob  eine Abtretung gegenüber 
Dritten wirksam ist, ist außerdem nicht nur für die an der Abtretung unmittelbar 
beteiligten Parteien relevant, sondern auch für andere Marktteilnehmer, die mit die-
sen Parteien interagieren möchten.69 Denn wenn nicht klar ist, wem in  einem grenz-
überschreitenden Sachverhalt  eine Forderung tatsächlich zusteht, kann dies weiter-
führende Auswirkungen haben, etwa im Falle  einer Finanzkrise.70 Die Europäische 
Kommission spricht gar von  einem drohenden Dominoeffekt auf den Märkten.71

Dies zeigt die hohe Dringlichkeit  einer klaren kollisionsrechtlichen Regelung der 
Drittwirkung im europäischen Raum. Denn ein rechtlicher Konflikt wird immer 
dann auftreten, wenn mehrere Personen den Zugriff auf die Forderung begehren und 
geklärt werden muss, wer dabei den Vorrang hat und wer tatsächlich Inhaber der 

62 Kieninger / Schütze, ZIP 2003, 2181, 2183.
63 Europäische Kommission, Vorschlag über  eine Verordnung des europäischen Parlaments und 

des Rates über das auf die Drittwirkung von Forderungsübertragungen anzuwendende Recht, COM 
(2018) 96 final vom 12.03.2018, Erwägungsgrund (12); Müller, EuZW 2018, 522, 524.

64 Mankowski, Interessenpolitik und europäisches Kollisionsrecht, S.  46.
65 Mankowski, IPRax 2012, 298, 302.
66 Fentiman, Indiana Journal of Global Studies 17 (2010), 245, 250; Mankowski, IPRax 2012, 

298, 302.
67 Vgl. etwa Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäi-

schen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Eine Kapitalmarktunion 
für die Menschen und Unternehmen – neuer Aktionsplan, COM (2020) 590 final vom 24.09.2020.

68 Müller, EuZW 2018, 522, 525.
69 Europäische Kommission, Consultation Document of conflict of laws rules for third party 

effects of transactions in securities and claims, 07.04.2017, S.  5, <https://service.betterregulation.
com/sites/default/files/upload/2017-07/2017-securities-and-claims-consultation-document_en_0.
pdf> (zuletzt abgerufen am 17.07.2024).

70 Europäische Kommission, Vorschlag über  eine Verordnung des europäischen Parlaments und 
des Rates über das auf die Drittwirkung von Forderungsübertragungen anzuwendende Recht, COM 
(2018) 96 final vom 12.03.2018, Erwägungsgrund (12).

71 Europäische Kommission, Consultation Document of conflict of laws rules for third party 
effects of transactions in securities and claims, 07.04.2017, S.  6, <https://service.betterregulation.
com/sites/default/files/upload/2017-07/2017-securities-and-claims-consultation-document_en_0.
pdf> (zuletzt abgerufen am 17.07.2024).
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Forderung ist (sog. Prioritätskonflikte).72 Mit solchen Konstellationen hat sich auch 
die Rechtsprechung bereits auseinandergesetzt.

2. Die Befassung des EuGH mit der Frage der Drittwirkung

Aktuelle Bedeutung erlangt hat die Frage nach dem auf die Drittwirkung der Abtre-
tung anwendbaren Recht durch  einen Fall, der das Oberlandesgericht Saarbrücken 
beschäftigte73 und schließlich dem EuGH auf dem Wege  eines Vorabentscheidungs-
verfahrens vorgelegt wurde.74 Dieser Fall verdeutlicht anschaulich, welche rechtliche 
Konstellation mit den „Drittwirkungen“  einer Forderungsabtretung gemeint ist und 
welche Rolle das anwendbare Recht dabei spielt. Daher soll der Tatbestand bereits an 
dieser Stelle zur Veranschaulichung geschildert werden. 

Klägerin in dieser Rechtssache war die TeamBank AG Nürnberg mit Sitz in 
Deutschland (kurz „TeamBank“), Beklagte war die BGL BNP Paribas SA mit Sitz in 
Luxemburg (kurz „BNP“). Eine luxemburgische Staatsangehörige mit Wohnsitz in 
Deutschland schloss am 29. März 2011 mit der TeamBank  einen Darlehensvertrag 
ab. Als Sicherungsmittel trat die Darlehensnehmerin den jeweils pfändbaren Teil 
ihrer gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltsforderungen, einschließlich 
der Pensionsansprüche, gegen ihren luxemburgischen Arbeitgeber an die deutsche 
TeamBank ab. Einige Monate später, am 15. Juni 2011, schloss die luxemburgische 
Staatsangehörige  einen weiteren Darlehensvertrag ab, diesmal mit der beklagten 
BNP. Erneut trat die Darlehensnehmerin dabei dieselben Lohn- und Gehaltsansprü-
che wie zuvor ab, nun an die BNP. Die BNP informierte die luxemburgische Tréso-
rerie de l’État als Arbeitgeberin der Darlehensnehmerin und somit Schuldnerin der 
Lohn- und Gehaltsforderungen am 20. September 2012 über diese Abtretung. In der 
Folge wurde im Jahr 2014 über das Vermögen der Zedentin das Insolvenzverfahren 
eröffnet. Die zuständige Treuhänderin im deutschen Insolvenzverfahren zog die 
pfändbaren Gehaltsanteile vom Arbeitgeber der Insolvenzschuldnerin ein. Beide 
Banken waren der Ansicht, wegen ihren unterschiedlichen Forderungssummen ge-
gen die Insolvenzschuldnerin Absonderungsrechte bezüglich der Insolvenzmasse zu 
haben. Folglich hinterlegte die Treuhänderin den eingezogenen Betrag. Im Wege von 
Klage und Wiederklage verlangten nun Klägerin und Beklagte von der jeweils ande-
ren Partei, die Freigabe der hinterlegten Beträge zu erklären, denn die Hinterle-
gungsstelle benötigt zur Auszahlung an den Berechtigten die Einwilligung des ande-
ren Hinterlegungsbeteiligten. Der tatsächliche Rechtsinhaber kann daher auf der 
Grundlage des §  812 Abs.  1 S.  1 Var.  2 BGB von dem anderen Prätendenten die Ein-
willigung zur Auszahlung verlangen.75 

72 BeckOGK-Hübner, Stand: 01.08.2022, Art.  14 I Rom I-VO Rn.  26.
73 OLG Saarbrücken, Vorlagebeschluss vom 08.08.2018, 4 U 109 / 17 = BeckRS 2018, 20145; 

OLG Saarbrücken, Urteil vom 20.02.2020, 4 U 109 / 17.
74 EuGH, Urteil vom 09.10.2019, Rs. C-548 / 18 (BGL BNP Paribas / TeamBank Nürnberg) = 

NJW 2019, 3368.
75 BGH, Urteil vom 29.11.1989, VIII ZR 228 / 88 = NJW 1990, 716, 717.
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